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Betroffenheit von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

In folgender Tabelle A08.1 sind die vom Gewässerraum betroffenen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen aufgeführt. 

Tabelle A08.1: Vom Gewässerraum betroffene landwirtschaftliche Nutzflächen in m2. 

«S» steht für «symmetrische Anordnung» des Gewässerraums; «A» steht für «asym-
metrische Anordnung» des Gewässerraums. 
 

Betroffene 
landwirtschaft-
liche Nutzflä-
chen in m2 

Offene Fliessgewässer Eingedolte Fliessgewässer 
Min. GewR Erhöhter GewR Min. GewR Erhöhter GewR 

S A S A S A S A 
Siedlungsrand  

       
Freihaltezone         
Reservezone 

        
Verbindung 332        
Bauzone 

        
Total 332 m2 bzw. 3.3 Aren 

 

Betroffenheit Meliorationsanlagen 

Es sind keine Pumpwerke und Entwässerungsleitungen von der Gewässerraumaus-
scheidung betroffen. Eine Entwässerungsfläche ist von dem auszuscheidenden Ge-

wässerraum betroffen (siehe Technischer Bericht IV Aeugst am Albis, Kapitel 2.3.17). 

Tabelle A08.2: Vom Gewässerraum betroffene Abschnitte mit Meliorationsanlagen 

Abschnitt Entwässerungsflä-

chen betroffen 

Drainagehaupt- 

leitungen betroffen 

Pumpwerke betroffen 

Rep_Aeu_01 ja nein nein 

 

Betroffenheit landwirtschaftliche Nutzflächen 

Rep_Aeu_01 bis Rep_Aeu_03 

Von der Ausscheidung des Gewässerraums ist eine Kunstwiese (ohne Weide) auf der 

Parzelle 1867 betroffen. Die Betroffenheit der landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt 
weniger als 10 Prozent und die Restfläche ist grösser als 50 Aren. 

Betroffenheit Bewirtschaftungsrichtungen 

Auf dem Orthofoto aus dem Jahr 2020 ist für die von der Gewässerraumausscheidung 

betroffene landwirtschaftliche Nutzfläche keine Bewirtschaftungsrichtung zu erkennen. 

Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass es nicht zu Einschränkungen der 
Bewirtschaftung dieser Flächen kommt. 
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Betroffenheit Nutztierhaltung 

Von der Gewässerraumausscheidung in Aeugst am Albis ist ein Betrieb mit Nutztier-
haltung betroffen. 

 


